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Appenzell, 22. Februar 2018 
 
 
Genehmigung des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des 
Kulturerbes für die Gesellschaft (Konvention von Faro) 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 8. November 2017 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur 
Genehmigung des Rahmenübereinkommens des Europarats über den Wert des Kulturerbes 
für die Gesellschaft (Konvention von Faro) zukommen lassen. Die Standeskommission 
nimmt dazu wie folgt Stellung:  
 
Die Konvention von Faro ist als allgemeiner Rahmen für europäische Kulturerbe-Politiken 
bestimmt und soll die bestehenden Instrumente des Europarats im Bereich Kulturerbe ergän-
zen und stärken. Die Konvention deklariert, dass die Teilhabe am kulturellen Erbe das Recht 
aller Menschen sei und die Auseinandersetzung damit eine demokratische Fundierung benö-
tige. In ihrem Ton und in ihren Forderungen unterscheidet sich die Konvention damit von vie-
len Deklarationen zum kulturellen Erbe. Die meisten drehen sich um die Sache, um den Er-
halt eines materiellen Kulturgutes. Die Menschen erscheinen in ihnen eher als passive Trä-
ger denn als aktive und kreative Partizipierende. Die Konvention geht von einem breiten Kul-
turerbe-Begriff aus, der sowohl materielle als auch immaterielle und digitale Erscheinungsfor-
men umfasst. 
 
Als Rahmenübereinkommen definiert die Konvention von Faro übergeordnete Ziele und lässt 
den beitretenden Staaten für die Umsetzung weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten. Die 
Ratifikation erlaubt es, die nationale Kulturerbe-Politik verstärkt auf soziale Handlungsfelder 
zu beziehen und Förderprogramme entsprechend abzustimmen. 
 
Eine Ratifikation im Europäischen Kulturerbejahr 2018 ist ein wünschenswertes Signal der 
Schweiz für ihre eigene kulturelle Identität. Der Kanton Appenzell I.Rh. unterstützt sie daher.  
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
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Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 
 
 
Markus Dörig 

 

Zur Kenntnis an: 
- nina.mekacher@bak.admin.ch 
- Erziehungsdepartement Appenzell I.Rh., Hauptgasse 51, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg  
- Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 


